
 

 

Anlage 2 

(zu § 5a Absatz 3 Satz 1 Nummer 2) 

 

Notbetreuung, wenn nur einer der Personensorgeberechtigten wie folgt beruflich tätig, und 
aufgrund dienstlicher oder betrieblicher Gründe an einer Betreuung des Kindes gehindert ist 
sowie eine Betreuung durch den anderen Personensorgeberechtigten nicht abgesichert werden 
kann 

 

Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 

 Polizei 

 Justizvollzug 

 behördlich eingerichtete Krisenstäbe 

 Berufsfeuerwehr 

 Katastrophenschutz und Hilfsorganisationen 

 betriebsnotwendiges Personal in Einrichtungen und Behörden des Freistaates 
Sachsen, des Bundes, der Bundeswehr, der sächsischen Kommunen und ihrer 
Verbände sowie der Bundesagentur für Arbeit sofern ein 
Personensorgeberechtigter mit Aufgaben der Bekämpfung der Corona-Pandemie 
betraut ist 

 Personal der obersten Landesgesundheitsbehörde, das unmittelbar mit der 
Bewältigung der Corona-Pandemie befasst ist 

 

Gesundheitsversorgung und Pflege 

 Krankenhäuser und medizinische Fakultäten 

 Rettungsdienst 

 Arztpraxen und Zahnarztpraxen 

 Psychotherapiepraxen und Psychosoziale Notfallversorgung 

 Apotheken 

 Labore 

 Sanitätshäuser 

 Herstellung und Vertrieb von Arzneimitteln und Medizinprodukten 

 stationäre Einrichtungen für Pflege, medizinische Rehabilitation, 
Eingliederungshilfe 

 ambulante Pflegedienste 

 Wirtschafts-, Versorgungs- und Reinigungspersonal in Krankenhäusern und 
medizinischen Fakultäten sowie stationären Einrichtungen für Pflege, 
medizinische Rehabilitation, Eingliederungshilfe 

 

Bildung und Erziehung (nur zwingend benötigtes Personal) 

 Schulen und Einrichtungen der Kindertagesbetreuung einschließlich 
heilpädagogische Kindertageseinrichtungen  

 stationäre, teilstationäre und ambulante Hilfen der Behinderten-, Kinder- und 
Jugendhilfe 

 Wirtschafts-, Versorgungs- und Reinigungspersonal in den genannten 
Einrichtungen der Bildung und Erziehung 

 


